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Oldenburgische
wöchentliche Anzeigen .

Montag den 29 . Juny 1767 . 0

I . Verordnung , daß die Kirchenbuffe nicht mehr Statt
haben solle , für die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst .

Wir Christian der Siebende , von Gottes Gnaden,
König zu Dannemark , Norwegen , der Wenden und Gothen ;

Herzog zu Schleswig , Holstein , Stormarn und der
Ditmarschen ; Graf zu Oldenburg und Delmenhorst c.

Thun kund hiemit : daß, nachdem Wir in ſichereErfahrunggebracht, was.
gestalt durch die , wegen begangener Unzucht , bishero angeordnet gewesene
Kirchen Busse der dabey abgezielte gute und Chriftliche Zweck , nur selten ers
reichet , dahingegen aber zum öftern Misbrauch und Aergerniß verursachet wor
den . Wir zu refolviren uns bewogen gefunden , daß fotbane Kirchen -Busse
nicht weiter Statt haben , sondern fürs Pünftige gänzlich abgeschaffet werden solle.

Wir befehlen und wollen demnach , daß diejenige , die sich eines Bere

gebens wieder das sechste Geboth schuldig machen , der Kirchen Busse nach dies
fem nicht unterworfen sondern an deren Statt mit 8tågiger Gefängniß Stra
fe bey Wasser und Brod beleget werden sollen , worunter jedoch diejenigen
nicht zu verstehen , welche die gewöhnliche für die Befreyungs Patente bishe

ro bezahlte Gebühren zu erlegen vermögend sind , indem selbigen , nach wie vor ,

freygelassen wird , eben eine solche Summa einzusenden , und sich dafür cine

Quitung , die auf gestempelten Papier zu 10. Rthl . niedergeschrieben und auf

dessen Producirung sie von dem Prediger loci , ohne weitere Hinderung ad Sa¬

cra zugelassen werden sollen , bey Unserer Teutschen Canzley auszubitten . Ue

brigens hat es , in Absicht auf die Unzuchts Brüche bey dem , was schon des .

falls verordnet ist , in allem sein Verbleiben . Wornach sich månniglich allers

unterthänigst zu achten . Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen



and vorgedruckten Infiegel . Gegeben auf unserm Schloße Friderichsberg
Dell Sten Jun 1767 .

CHRISTIAN

( S ) )
R .

J . H. E. F . v . Bernstorf .

II . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
3 ) Demnach angezeiget worden , gestalten einige in den Gedanken stehen ,

daß das zweyte hiesige Pferdemarkt allemahl 4. Wochen nach dem
erften gehalten werde . Mithin da das erste Pferdemarkt wegen des
Pfingstfestes am sten dieses gehalten worden , das zweyte Pferdes
markt auf den 3ten Jul . dieses Jahrs einfalle . So wird hiemit be
Tannt gemachet : daß das zweyte Pferdemarkt dieses Jahr , und sonst
wenn kein Sonn oder Festag einfällt , allemahl auf den 8. Jul . ges
halten werde . Oldenburg ey Cancellaria den 29. Jun . 1767 .

2 ) Es entstehet wider den , dem Schiffer , Warner Uhlenbrock , aus Bremen ,
1 an das auf der Weefer Arretirte Schif , zustehenden halben Antheil

auch dessen übrige , hier im Lande befindliche Activa , und Güter ,
Schulden halber , auf hiesiger Königl . Regierungs . Canzeley , der Con
curs 1. ) Die Angabe ist am 1. Septemb . 2. ) Terminus Deductio
nis den 10. Septemb . 3. ) Priorität Urtel den 24 . Septemb . 4. )
Bergantung oder Löse den 8. Octob .

3 ) Tante Westing hat seine , von weyl . Jürgen Harkfen Erben gekauft , zum
Langeriep belegene Hofstelle , mit ppter . 194 . Jücken Landes , worun
ter ein halb Jück Kirchenland , an Ablert Christian Frey ; und dieser
dagegen feine , von Reiner Lauw gekauft , zur Straffe belegene Hofs
ftelle , mit 327 . Jucken , im gleichen die , von Anton Igen zugekaufte
4. Jücken , mithin 367 . Jücken Landes nebst einigen Pertinentien ,

sunan besagten Tante Westing erb und eigenthümlich übertragen , und
also vertauscht .

Die Angabe ist den 23 . July a . c. beym Königl . Develgönnischen
Landgericht . dan

4 ) Friederich Christian Oldenburg , zu Bleren , hat gerichtlicheErlaubniß er
halten , 1. ) einen im Sarve belegenen Hamm , von 10 . Jück ; 2. ).
gewiffe , im fogenannten Clofter belegene 2. Jück ; 3. ) gewiffe , in Blex
en , am Faltfer Wege , belegene ppter . 9. Juck ; 4. ) daselbst am
Wischwege belegene 4. Jück Landes ; und 5. ) auch daselbst in der Wurf
belegenes ein halb Jück Land , den 4. August a . c. in Ummo Wür



demanns Behaufung dafelbft verkaufen zu laffen . Die Angabe is den 21. July H.
beym Königl . Develgönnischen Landgericht .

5 ) Weyl . Johann Hinrich Körners Witwe tut . noie . ihrer Kinder , und deren Bensland , Cord Järe
gen Hefemeyer , haben gerichtliche Erlaubniß erhalten , des weyl . Johann Hinrich Kore
ners Kinder väterliche , bey offens belegene Hofstelle , mit ppter . 48 . Jücken Landes ,
den 31 . July a , c . in Gerbard Wilckens Behausung daselbst verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 23. July b . a bepm Königl . Develgönnischen Landgericht .
Cord Jürgen Hefemeyer Conf . als Lofere von Rudolph Lübben Concurs Güter , baben von sol

chem , an fich geldfetem Concurs Gute einen Placken Landes , von ppter . s . Jücken , an
Johann Münstermann verkauft .

Die Angabe ift den 1. Septemb . a . c . beym Königl . Develgönnischen Landgericht .
7 ) Gerd Kloppenburg , zu Beckfum , nachgelaffene Kinder haben gerichtliche Erlaubniß erhalten ,

ihres weyl . Baters , in Stothamm belegene ppter . 42 . Jücken Landes , cum pertinen
tiis , den 30 July a . c . in Detcke Detcken Behausung , bey der Stolbammer Kirche ,
verkaufen zu lassen . .

Die Angabe ist den 20. July b. a . beym Königl . Develgönnischen Landgericht .
8) Es ist Gerd Kreye , zu Kirchhatten , gefonnen 1) das Theil der ehemaligen Ripchenschen Bau ,

mit denen darauf vorhandenen Gebäuden ; 2 ) das von der ehemaligen Petermannschen
Bou vorhin angekaufte Saatland ; und dazu 3. ) , von seiner Bau besonders an Saat und
Wischländereyen so viel , als zur Befriedigung seiner Creditoren annoch erforderlich , und
zwar alles sückweise , den 11. Septemb . a . c . Nachmittags um 1. Uhr in Ahrend Lüschen
Haus , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 1. Septemb . b. a . ben hießigen Königl Landgericht .
9) In Gefolge der Oberlichen Berordnung vom 7. Jun . 1717. in Suppl . 2. Corp . Const . Old .

pag . 2. 9 . 23. p . 36 . wird abseiten Burgermeister und Rath dieser Stadt den gesams
ten fremden Messerschmieden nochmahlen die Warnung gegeben , thre Wahren auf den
hiesigen Pferdemärkten , bey Bermeidung hoher milkührlicher Strafe , nicht feil zu bieten
oder zu verkaufen . Oldenburg er Curia , den 25 . Jun . 1767 .

Burgermeister und Rath hiefelbft .
10 ) Es wird hiewit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , erftlich : daß die Reinigung des Harenfuss

ses , und der biesigen Stadtgrabens , am 13 . Jul . a . c. Bormittags auf dem Rathhause
bieselbst dffentlich an den Mindestfordernden ausgedungen ; zweytens : daß die Reinigung
der Strassen hieselbit , nnd drittens , die Wohnung über dem Everßenthor , auch in fel .

sende bigem Cernino , daselbst , dffentlich an den meißbietenden verbeuret werden sollen . Des
cretum Oldenburg in Curia , den 25 . Jun . 1767 . Burgermeister und Rath hiefelbst .

11) Es ist wegen heimlicher Geburt eines hernach todt gefundenen Kindes und dannenberv erwachs
fener Prafumtionum infanticidii die bis anhero in Haft gesessene Anna von Minden , in
der Nacht vom 22 . auf den 23. Jun . a . c. nach dazu gefundener Gelegenheit aus hiesi
geur Gefängnisse entsüchtet . Diese Anna von Minden i 24. Jahr alt , mittelmäßiger
Statue , weiß von Haut , roth von Backen , rund und vollig im Gesicht , bat ziemlich
grosse Augen überhaupt ein fein Gesicht und ist fein von Händen , hellbraun ven Ha

bat ein frummes und laymes Bein , voll von Wunden ; bey ihrer Entweichung ei
nen violet Sarfen Rock und blau Sigen Unterfütterhemd angehabt .

Es werden demnach zufolge von hoher Regierung anhero erlaffenen Refcripti von
dem 25. Jun . a . c . einem Jeden , der Gelegenheit finden würde , ernannte und obbeschries
tene Anna von Minden greifen zu können , alfo in Verwahrung nehmen und zur Haft
anhero wirklich abliefern würde , fünf und zwanzig Rthl . in Golde zur Belohnung bie
durch von Gerichtswegen versprochen , als welche ihm ohne Anstand bey der Ablieferung
werden ausgezablet werden ; und werden die resp . Hen . Beamte dieser Grafschaften er .
fuchet , demjenigen der diese Inquifitin etwa entdecken würde , und der selbige ohne
Beyhülfe zu greifen und anhero abzuliefern , sich nicht getrauen mögte , demselben auf
dessen Anbalten , alle Benhilfe zu sicherer Ablieferung der Inquifitin wiederfabren zu
laffen . Develgonne in Judicis den 27. Jun . 1767 Dero Königl . Majest . zu Dännem .
Norwegen e . befalltes Landgericht in Stadt und Budjadingerland .

12 ) Wann von denen Herrschafft . Borwerksländereyen folgende und zwar :
30 Blexersand .

Alers .

1) Der Hamm . 13. von 22. Jud 155, drittel Ruten , welchen Reiner Cornelius in
Wacht hat .



2 ) Die beyben Samme St . 7. und 8. von 23. J . 4. 11zwölftel R. welche Johann Ernk
Cordes in Pacht hat .

11 . 3u Seefeld .
Das sogenandte Mühlenland von 50. J . 84 R.

noch unverbeuret find ; So können diejenige welche davon das eine oder das andere
Stück zu pachten gewillet , in denen nächsten 14 . Tagen , entweder bey dem Hrn Ju¬
tigrath Wardenburg in Oldenburg oder auch bey dem Hen . Verwalter Eilert von Tun
gein melden , und wann hinlänglich geboten wird , den Zuschlag sogleich gewart¬
gen . Varel in Camera den 26 . Jun . 1767 . Wardenburg .

II . Privatsachen .
1) Demnach die Wohnungen im Neuenfelder Vorwerk und die dazu gehörige Ländereyen , am ro .

Jul . als Freytag nach den 3. Sontage nach Trinitatis Nachmittags um 2. Uhr in Kosters
Hause zu Elsfleth aufs neue verheuret werden folen . Co konnen diejenige welche die
Wohnungen , auch einen oder mehr Hamme Landes zu heuren gewillet sind , sich zur bes
ftimmten Zeit und Ort einfinden , die Conditiones vernehmen und nach Gefellen bieten
und accordiren . Oldenburg den 20 . Jun . 1767 .

2) Wann der Verkauf der Ochsen und Rinde heute , so auf den zten Jul . nächsteünftig festgesetet
und in den wöchentlichen Anzeigen fub . Str . 23 . bekannt gemacht worden , aufgehoben ist ;
So dienet solches hiermit zur Nachricht .

3) Es låsset der Kupferschmid Röhling in Barel bekannt machen , daß bey ihm fertige Milchkeſ¬
fel und sonst allerhand Kupfergeschirr um einen billigen Preiß zu haben sey . Es nimmt
auch derfelbe alt Kupfer in Bertauschung wieder an .

4) Hinrich Meyer zur Berne et Consorten haben allerband Fischergeräthschaft , so zur Fischeren
auf der alten Ollen gebraucht werden und fast unbeschädigt ist , zu verkaufen . Es be .
fehet felbiges in einer Wahde , auch Vorftellgarn und 3. Fisch oder Hütekaßen . Wee
dieses überhaupt oder Stückweise an sich handeln will , fann sich den 21 . Jul . Nachmit
tags um 2. Uhr , bey obgedachten Hinrich Meyer einfinden .

.

5) Jde Frankfen zu Ruhwarden , Langwarder Kirchspiels , laffet allen Schlächtern und Schaafkau .
fern bekannt machen , daß er 200 Stück fettgeweidete Hammel zu verkaufen habe .

Hermann Johann Mehrens auf dem Stau , verkauft um billigen Preiß neuen grünen Terel .
faie , imgleichen frische Citronen , neue Berger Anschois und Buxtehuder Merrettich ,
leztere das Pf . zu 3. Gr .

7) Es ist Peter Jacobs gesonnen , feine Hofstelle in der Anendeicher Nauerschaft Stollhammer
Gemeine belegen , mit ppter 72 . halb Jucken , worunter 4. Jücken Pflugland , auf 3 .
oder mehr Jahre zu verbeuren , und ist dazu Terminus auf den 14. Jul . angefeßet .
Können alsdenn die Liebhaber in Dette Oetken Wirtshause tey der Stollhammer Kirche
fich einfinden .

8) Weyl . Gerd Kloppenburgs zu Beckum , Rotenkircher Vogten , nachgelassene Kinder , machen
biemit jedermanniglich bekannt : daß ihre zu Stollbam belegene , und am 30 .
July a . c . in Dette Detten Behausung bey der Stollbammer Kirche Gerichtl . zu vers
Faufende 42. Jucken Landes , solchergestalt belegen , daß sie zu einer geschlossenen Hofs
ftelle gemacht werden können , indem daß Land sämtlich nabe beyfammen lieget , und sich
darin eine recht bequeme Hausstelle befindet . Die auch mit einer guten , jedoch eine Aus :
reinigung und Reparation bedürfigen Graft , umgeben , und ziemlich erhöhet ist , so daß
darauf sofort gebauet werden kann .

9 Da ich jetzo mein Haus , der gekrönte Lewe genannt , auf der langen Strafie bieselbst , geräu¬
miger habe , und jego besser als vorhin Passagiers und Reisende logiren kann ; fo babe
folches hiedurch bekannt machen wollen , damit diejenige welche im bevorstehenden Pfer
demarkt und sonst bey mir einkehren wollen , gegen sehr billige Bezahlung bedienet wer
den könne , mit dem Anfügen , daß auch für Pferde ohnlängst eine gute Weide gemict t
fen . Oldenburg den 29 . Jun . 1767 . Johann Diederich Fischbeck .

10 ) Weyl Johann Bollmauns Kinder Vormünder , wollen ihrer Pupillen Weyl . Vaters Mobilien
und Moventien auch Somiedegeräthschaft am sten Jul . h . a . im Sterbhause zum
Oldenbrock verkaufen lassen .

13 Johann Caspar Tange Heuersmann zu Alexanders Hous , will am 8. July a . c . des Nachmit .
tags um 1. Uhr , in seinem Hause , einigen auf dem Halm stehenden Winter Rocken und
Haber öffentlich an die Meistbietende verkauffen laffen .
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